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sehen Betreuung, das vor allem Krankenhäuser, Po
likliniken, Ambulatorien, staatliche Arztpraxen und 
Gemeindeschwesternstationen umfaßt, wird plan
mäßig erweitert. Die Ausbildung von Ärzten, Zahn
ärzten, Schwestern und anderem medizinischen Per
sonal an Universitäten, medizinischen Akademien 
und medizinischen Fachschulen sowie vielfältige 
Weiterbildungsmaßnahmen sichern die medizini
sche Versorgung und Behandlung der Bürger auf ho
hem Niveau und nach den Erkenntnissen der moder
nen medizinischen Wissenschaft. Dazu kann jeder 
die Einrichtungen der ambulanten Betreuung in An
spruch nehmen und wird nötigenfalls in eine Ge
sundheitseinrichtung zur ? stationären Betreuung 
eingewiesen. Das medizinische Betreuungsverhält
nis ist rechtlich in der Rahmen-Krankenhausord
nung - RKO - vom 14. November 1979 (GBl.-Sdr. 
Nr. 1032) geregelt.
Zur Gewährleistung des R. der Werktätigen im Pro
duktionsprozeß sind Betriebe, Anlagen und Maschi
nen so zu projektieren, zu konstruieren und zu er
richten bzw. herzustellen, daß sie hohe Sicherheit ge
währleisten und körperlich schwere und gesund
heitsgefährdende Arbeit weitestgehend einge
schränkt wird. Der wissenschaftlich-technische Fort
schritt wird genutzt, um den Leistungszuwachs der 
Volkswirtschaft zu erreichen und zugleich die Arbeit 
zu erleichtern, die Arbeitssicherheit zu erhöhen und 
den Gesundheitsschutz zu verbessern. Die Staats
und Wirtschaftsfunktionäre, vor allem die Leiter der 
Betriebe, sind für die Gestaltung sicherer, erschwer
nisfreier sowie die Gesundheit und Leistungsfähig
keit fördernder Arbeitsbedingungen verantwortlich; 
sie sind verpflichtet, die Erfordernisse des Gesund- 
heits- und Arbeitsschutzes sowie Brandschutzes als 
Bestandteil der Leitung und Planung des Reproduk
tionsprozesses zu verwirklichen und dabei die aktive 
Mitwirkung der Werktätigen zu fördern. Es gehört 
zu den / Arbeitspflichten der Werktätigen, die Be
stimmungen über den Gesundheits-, Arbeits- und 
Brandschutz sowie über Ordnung, Disziplin und Si
cherheit strikt einzuhalten. Wesentliche Aufgaben 
sind den Einrichtungen des Betriebsgesundheitswe
sens übertragen; sie gewährleisten nicht nur die me
dizinische Betreuung der Betriebsangehörigen, son
dern sorgen dafür, daß die Erfordernisse der Ar
beitshygiene, des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 
in den Betrieben beachtet werden. Die umfassenden 
Mitwirkungs- und Kontrollrechte der Gewerkschaf
ten erstrecken sich auch auf den Gesundheits- und 
Arbeitsschutz. Dazu sind die Gewerkschaften be
rechtigt, in den Betrieben die Kontrolle über die Ein
haltung der Bestimmungen sowie Überprüfungen 
und Untersuchungen durchzuführen; dieses Recht 
wird vor allem von den betrieblichen Gewerkschafts
leitungen, den ehrenamtlichen Arbeitsschutzinspek
toren, den Arbeitsschutzkommissionen und den Ar
beitsschutzobleuten ausgeübt.
Entscheidend wird das R. durch die einheitliche / 
Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten

garantiert, die von den Gewerkschaften auf der 
Grundlage der Selbstverwaltung der Versicherten 
geleitet wird, sowie durch die Sozialversicherung bei 
der / Staatlichen Versicherung der DDR für die 
Werktätigen, die nicht in einem Arbeitsrechtsver
hältnis stehen. Die unentgeltliche medizinische Ver
sorgung, die Geldleistungen bei Krankheit, Unfall 
und Mutterschaft sowie die Rentenleistungen, die al
len Werktätigen gewährleistet sind, bilden ein we
sentliches Element der sozialen Sicherheit in der so
zialistischen Gesellschaft.

Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben - Grund
recht der Bürger nach Art. 25 Verfassung. Mit der 
sozialistischen Revolution ist gesetzmäßig die Her
ausbildung und Entwicklung einer sozialistischen 
Kultur verbunden, deren Charakter von den Lebens
bedingungen, den Klasseneigenschaften und der 
Weltanschauung der Arbeiterklasse bestimmt ist. 
Sie erfaßt alle Bereiche der Gesellschaft, alle Le
benstätigkeiten und Lebensbedingungen der Men
schen, von der Arbeit über das Wohnen, das Bil
dungswesen bis zur Befriedigung der geistigen Be
dürfnisse, bis zur Kunst, zu Körperkultur und Sport. 
Die sozialistische Kultur nimmt die Traditionen der 
Arbeiterklasse, die humanistischen Errungenschaf
ten und Werte der Nationalkultur und der Weltkul
tur in sich auf und wird durch das soziale Schöpfer
tum der Arbeiterklasse und aller Werktätigen ge
prägt. Das R. bedeutet, daß jeder Bürger an der qua
litativen Umgestaltung des Kulturniveaus teilhat, 
daß die kulturellen Errungenschaften allen zugute 
kommen und jeder bei der Gestaltung des Kulturle
bens mitzuwirken vermag.
Bei der weiteren Gestaltung der entwickelten soziali
stischen Gesellschaft wachsen die kulturellen Be
dürfnisse, und die Werktätigen machen zunehmend 
von ihrem Recht Gebrauch, sich kulturell zu betäti
gen, die kulturvolle Lebensweise, kulturelle Ereig
nisse und Leistungen mitzugestalten. Die Entwick
lung der Arbeitsbedingungen, besonders bei Einfüh
rung neuer Technik, ist mit einer höheren Arbeits
kultur verbunden. Das umfassende Wohnungsbau
programm ist darauf gerichtet, den Bedarf an Woh
nungen zu decken und die Wohnkultur zu erhöhen. 
Im einheitlichen sozialistischen Bildungssystem 

Recht auf Bildung) hat die ästhetische Bildung 
und Erziehung einen festen Platz; bereits die Kinder 
und Jugendlichen werden mit den bedeutenden Wer
ken der Literatur und Kunst vertraut gemacht, ihre 
künstlerischen Neigungen werden geweckt und ge
fördert. Das breite Netz der kulturellen Einrichtun
gen (Theater, Klubs, Orchester, Filmtheater, Biblio
theken usw.) wird ständig ausgebaut, damit die Bür
ger ihren kulturellen Interessen nachgehen und ihre 
künstlerischen Talente entwickeln können. Die Ver
lage stellen ein großes Angebot an Literatur und 
Schallplatten zur Verfügung. Rundfunk und Fernse
hen führen breite Kreise der Werktätigen an Litera
tur und Kunst heran. Auch die demokratischen 
Massenorganisationen, vor allem die Gewerkschaf
ten, fördern ein kulturvolles Leben. Der Kulturbund 
der DDR mit etwa 235 000 Mitgliedern trägt dazu
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